
202 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (69 der Beilagen): 
Erklärung der Republik österreich über die 
Zurückziehung des Vorbehalts. zum Art. 4 
des Europäischen Übereinkommens über die 

Rechtshilfe in Strafsachen 
Anläßlidt der parlamentarisdten Genehmigung 

des genannten übereinkommens wurde folgender 
anläßlidt der Ratifikation formell ausgesprodte
ner Vorbehalt zum Art. 4 besdtlossen: "Der 
Anwesenheit der an den Strafverfahren als Pro
zeßparteien beteiligten Personen oder deren Ver
treter bei Vernehmungen von Zeugen, Sadtver~ 
ständigen oder besdtuldigten' Personen wird nidtt 
zugestimmt werden." . 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat jedodt 
gezeigt, daß die Möglidtkeit einer Anwesenheit 
der Prozeßbeteiligten insbesondere bei Zeugen
vernehmungen und Besdtuldigtenvernehmungen 
im Redttshilfeweg einem Bi'!dürfnis der Praxis 
.entspridtt~ Die Zusatzverträge mit der Bundes
republik Deutsdtland und der Sdtweiz sehen 
daher die Möglidtkeit der Anweseneheit von Pro-

. zeßbeteiligten irri Sinne des Art. 4 des Europä
isdten übereinkommens über die Redttshilfe in 
Strafsadten vor. 

Da die Europäisdte Mensdtenredttskommission 
in einer Entsdteidung über eine Mensdtenredtts-
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besdtwerde gegen die Republik österreidt (Ent
sdteidung Nr. 5049 vom 5. Feber 1973) zum 
Ausdruck gebradtt hat, daß Art. 6 Abs. 3 lit. d 
der Konvention zum Sdtutze der Mensdten
redtte und Grundfreiheiten, wonadt jeder Ange
klagte das Redtt hat, Fragen an die Belastungs
zeugen zu stellen, auch im Redttshilfeverfahren. 
anzuwenden ist, kann der erwähnte österreidti
sdte Vorbehalt im Hinbli;X auf die dem Be
sdtuldigten bzw. Angeklagten in einem Straf
verfahren einzuräumenden Verteidigungsrechte 
nidtt aufredtterhalten werden. 

Der Justizaussdtuß hat die gegenständlidte 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 12. Mai 
1976 der V c;>rberatung unterzogen und einstim
mig besdtlossen, die Abgabe der Erklärung zu 
genehmigen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
aussdtuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle besdtließen: 

Die Abgabe der Erklärung der Republik 
österreidt über die Zurückziehung des Vorbe
halts zum Art. 4 des Europäisdten übereinkom
mens über die Redttshilfe in Strafsadten (69 der 
Beilagen) wird verfassungsmäßig genehmigt. 

Wien, 1976 05 12 

Zeillinger 
Obmann 
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